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Lärmaktionsplan der Stadt Helmstedt 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Planentwurf gemäß BImSchG § 47d, Abs.3 
 
Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Helmstedt hat in der Sitzung vom 13.12.2018 die 
öffentliche Auslegung des Entwurfs des Lärmaktionsplans (LAP) für die Stadt Helmstedt be-
schlossen.  
 
Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes ist § 47 d Bundesimmissions-
schutzgesetz in Verbindung mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG). Lärmaktions-
pläne erfüllen demnach folgende Aufgaben Sie analysieren und bewerten die Lärmbelastung 
der Bevölkerung durch Hauptlärmquellen (in diesem Fall Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 
3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr), sie informieren die Bevölkerung über die Lärmbelastung 
und erarbeiten falls nötig Maßnahmen zur Lärmreduzierung. Die Pflicht zur Erstellung eines 
Lärmaktionsplanes liegt bei der betroffenen Gemeinde.  
 
Bei der Erstellung eines Lärmaktionsplanes wird zwischen Aktionsplänen ohne und mit Maß-
nahmen unterschieden. Aufgrund der Auslösewerte, welche vom niedersächsischen Umwelt-
ministerium vorgegeben werden, ist für die Stadt Helmstedt ein Aktionsplan ohne Maßnahmen 
ausreichend. Grundlage für den Lärmaktionsplan ist die Lärmkartierung für Hauptverkehrs-
straßen des Landes Niedersachsen. Bei der erstmaligen Erstellung der Kartierung gab es zeit-
liche Verzögerungen und die vom Land in Aussicht gestellte digitale Einbindung in die Daten 
der Flächennutzungsplanung liegt bisher noch nicht vor. Da unabhängig von der Datenlage 
ein LAP zu erstellen ist und dies gegenüber dem NMU auch bestätigt werden muss, ist in 
Anlehnung an den vom NMU bereitgestellten Musteraktionsplan nun der anliegende LAP ge-
fertigt worden. Da die Lärmkartierungen alle 5 Jahre zu überarbeiten sind und dann auch der 
LAP zu überprüfen und ggf. anzupassen sein wird, wird dies seitens der Verwaltung als aus-
reichend angesehen. Es ist davon auszugehen, dass in 5 Jahren die vom Land bereitzustel-
lenden Daten dann vollständig vorliegen werden, sodass eine umfassendere Ausarbeitung 
eines LAP erfolgen kann.  
 
Gemäß BImSchG § 47d, Abs. 3 muss die Öffentlichkeit bei der Erstellung eines Lärmaktions-
planes beteiligt werden. Die Öffentlichkeit soll rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhalten, 
an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. 
 
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes liegt in der Zeit vom 20.12.2018 bis einschließlich 
25.01.2019 im Rathaus der Stadt Helmstedt, Markt 1, 38350 Helmstedt (Glaskasten, Eingang 
Holzberg) während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros (Mo., Mi., Fr. 08.00 – 12.00 Uhr, Di. 
08.00 – 18.00 Uhr, Do. 08.00 – 16.00 Uhr und Sa. 10.00 – 12.30 Uhr) öffentlich aus. Während 
der Auslegung können von jedermann Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Ebenfalls ist der Entwurf des LAP während es genannten Zeitraums auf der 
Homepage der Stadt Helmstedt (https://www.stadt-helmstedt.de/rathaus/ausschreibungen-
bekanntmachungen/bekanntmachungen.html) einsehbar. 
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Weitere Angaben erteilt die Stadt Helmstedt, Fachbereich 53 Abwasser  und Umwelt, Chris-
toph Genth, Tel. 05351/531720, christoph.genth@stadt-helmstedt.de. Unter der angegebenen 
Email-Adresse können ebenfalls Anregungen zum  Entwurf des LAP der Stadt Helmstedt ein-
gebracht werden. 
 
Gez. Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
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